
H A R T M U T   G Ö D D E C K E  
R e c h t s a n w a l t  

F a c h a n w a l t  f ü r  S t e u e r r e c h t  
B a n k k a u f m a n n  

  Knütgenstraße 4 – 6    D – 53721 Siegburg   www.rechtinfo.de  +  www.kapital-rechtinfo.de    Fon 02241 – 1733-0 + 0700-rechtinfo   Fax 02241 – 1733-44    eMail info@rechtinfo.de 
Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers, wobei dieser für jegliche Art der 
(Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die 

 
 
MSF Master Star Fund Deutsche Vermögensfonds I AG & Co. KG: Drei Fragen an 
Anleger 
 
Die Beteiligungen am MSF-Fonds wurden durch eine Vielzahl von Vertriebsmitarbeitern 
den Endkunden offeriert. Die Kanzlei Göddecke stellt aus gegebenen Anlass die Frage, ob 
die Beratung der Anleger im allgemeinen am Wohl der geworbenen Geldgeber orientiert 
war. 
 
In einer Vielzahl von Mandatsaufnahmen hat die Kanzlei Göddecke festgestellt, dass der 
MSF-Fonds als besonders attraktiv gegenüber Lebensversicherungen und 
Bausparverträgen hingestellt wurde. In einigen Fällen sei von Vertriebsmitarbeitern 
empfohlen worden, solche Verträge zu kündigen und das somit zur Verfügung stehende 
Kapital in den MSF-Fonds einzusetzen. 
 
Um einen Überblick zu gewinnen, ob es sich dabei nur um Einzelfälle handelte, oder gar 
flächendeckend so argumentiert wurde, greift die Kanzlei Göddecke zur Möglichkeit, die 
Anleger direkt – via Internet – zu befragen. 
 
Hier geht’s zur ONLINE-Befragung. 
 

20. Dezember 2003 (HG) 
 
STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE: 
 
Erstmalig werden auf dieser Internetseite Anleger einer Kapitalanlage direkt befragt. Die 
Aktion ist befristet bis zum 31. Januar 2006. Jeder Teilnehmer kann sich dann die 
Ergebnisse der Umfrage per eMail zusenden lassen. 
 
 
Hinweis auf weitere Dokumente / Berichte auf www.kapital-rechtinfo.de:  
 
:: Neues Urteil des Bundesgerichtshofs verheißt  „Nachschlag“ für gekündigte 
Lebensversicherungen 
(http://www.kapitalschrott.de/kapital-
rechtinfo/archiv/texte_l/Lebensversicherungen_Rueckkaufswerte_sind_neu_zu_berechnen
.shtml?navid=2)  

aus der Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder anderen Empfehlungen 
gegeben oder Mandatsbeziehungen begründet. Alle Informationen sind jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.  
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche 
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und 
Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. 
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